
Immobilienbesteuerung 
bei Nichtresidenten

Jeder der sich in Spanien nicht län-
ger als 183 Tage im Kalenderjahr 
aufhält und Immobilien besitzt, 
hat für diese neben der Grund-
steuer (IBI) auch Einkommen-
steuer nach den Vorschriften des 
Nichtresidentensteuergesetzes zu 
zahlen. Die Vermögensteuer, die 
ehemals in derselben Steuererklä-
rung eingezahlt wurde, ist vor zwei 
Jahren abgeschafft worden. 

BESTEUERUNG BEI SELBST- 
NUTZUNG UND LEERSTAND 

Zweitwohnungen und Ferienwoh-
nungen unterliegen in Spanien ei-
ner Einkommensbesteuerung des 
Nutzungswerts, also des Vermö-
gensvorteils den man (theoretisch) 
dadurch hat, dass man sie jeder-
zeit kostenlos nutzen könnte. Die-
se Besteuerung fällt unabhängig 
davon an, ob die Immobilie tat-
sächlich genutzt wurde. Sogar der 
Zeitraum, in dem eine nur Teile 
des Jahres fremdvermietete Immo-
bilie leer steht, unterliegt zeitantei-
lig der Selbstnutzungssteuer. 

Die Steuer bemisst sich nach 
dem Katasterwert (valor catastral). 
Je nachdem, ob dieser Wert letzt-
malig vor dem 01.01.1994 oder 
danach angepasst wurde, beträgt 
das fiktive Einkommen 2 oder 1,1 
Prozent dieses Wertes. Sollte noch 
kein Katasterwert existieren, wer-
den die hälftigen Anschaffungs-
kosten zugrunde gelegt, multipli-
ziert mit 1,1 Prozent. Auf dieses 
Einkommen sind 24 Prozent Steu-
er zu entrichten. Der Steuerpflich-
tige ist verpflichtet, die Steuerer-
klärung von sich aus, ohne Auf-
forderung, bis zum 31.12. des Fol-
gejahres abzugeben und die Steu-
er einzuzahlen. 

BESTEUERUNG BEI 

FREMDVERMIETUNG 

Bei Fremdvermietung konnten be-
schränkt Steuerpflichtige im Ge-
gensatz zum ansässigen Steuer-
pflichtigen bis einschließlich 2009 

keine Ausgaben steuerlich abzie-
hen. Auf Druck der europäischen 
Komission, die dies als europa-
rechtswidrig ansah, wurde mit Ge-
setz 02/2010 vom 02.03.2010 nun-
mehr auch bei diesen der Abzug 
von Ausgaben zugelassen. Repa-
raturkosten, Abschreibungen, An-
waltskosten, Versicherungen, Ei-
gentümerbeiträge oder die Grund-
steuer (IBI) können nun bei der 
Einkommensermittlung berück-
sichtigt werden. Schuldzinsen sind 
aber nur soweit steuerlich abzugs-
fähig, wie sie die Einnahmen nicht 
übersteigen. 

Zu beachten ist hierbei, dass, 
wie bereits erwähnt, Zeiten des 
Leerstandes der Eigennutzungs-
besteuerung unterliegen. Dies be-
deutet, dass wenn Sie nur zeitwei-
se zum Beispiel an Feriengäste 
vermieten, für den restlichen Zeit-
raum Selbstnutzungssteuer anfällt 
und dass die zeitanteilig hierfür 
anfallenden Ausgaben nicht ab-
zugsfähig sind. Die Steuererklä-
rungen für Mieteinnahmen sind 
bei Nichtresidenten vierteljährlich 
zum 20. des Folgemonats zu er-
klären und einzuzahlen. 

KONSEQUENZEN BEI 
NICHTERKLÄRUNG 

Eine Zuspätabgabe der Steuer-
erklärungen ohne vorherige Auf-
forderung durch das Finanzamt 
führt automatisch zu Zuschlä-
gen. Wird erst nach Aufforderung 
erklärt und gezahlt, wird ein Buß-
geld festgesetzt, meist etwa 50 
Prozent der Steuerschuld, sowie 
Säumniszinsen. Besonders teuer 
kann es werden, wenn die Be-
scheide des Finanzamtes auf-
grund Abwesenheit oder einer 
dem Finanzamt nicht mitgeteil-
ten Änderung der Zustellungs-
adresse nicht zugestellt werden 
können. In diesem Fall werden 
sie öffentlich durch das Amtsblatt 
(BOJA – Boletin oficial de la Jun-
ta de Andalucia) bekannt gege-

ben. Dadurch gelten Bescheide 
als rechtskräftig und die Ein-
spruchsfrist beziehungsweise die 
Zahlungsfrist beginnt zu laufen. 

Da wohl die wenigsten Steuer-
pflichtigen diese Publikation le-
sen und daher nichts von den ent-
standenen Steuerschulden und 
Bußgeldern wissen, können sie 
diese auch nicht fristgerecht ent-
richten. Dadurch fallen auch noch 
20 Prozent Säumniszuschläge we-
gen nicht rechtzeitiger Zahlung 
an. Der Steuerpflichtige erfährt 
dann erst durch die Pfändung auf 
seinen Konten von dem Vorgang. 
Sollte diese Pfändung mangels 
Kontodeckung fehlschlagen, kann 
bei hohen Beträgen auch eine Ein-
tragung im Grundbuch erfolgen. 
Bisher haben die Finanzämter die 
Einhaltung der steuerlichen Pflich-
ten durch die nichtresidenten Im-
mobilienbesitzer hauptsächlich 
bei exklusiven Urbanisationen 
oder beim Verkauf von Immobi-
lien im Rahmen des Antrags zur 
Rückerstattung des Steuereinbe-
halts überprüft. 

Aufgrund der zwischenzeitlich 
speziell aufgebauten Datenban-
ken bezüglich ausländischer 
Grundbesitzer und der desaströ-
sen Haushaltslage Spaniens, könn-
te sich dies jedoch in Zukunft än-
dern.  Wer diese Steuer bisher aus 
Unkenntnis oder ‘Sparsamkeit’ 
nicht gezahlt hat, sollte sich über-
legen, ob er die nichtverjährten 
Steuern nacherklärt. Außerdem 
sollte jeder sicherstellen, dass ihn 
gegebenenfalls finanzamtliche 
Zustellungen erreichen, damit er 
sich gegen fehlerhafte Steuer-
bescheide wehren kann und 
Säumniszuschläge vermeidet. 
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